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RMV-Mitnahmeregelung inklusive

Ihr RMV-JobTicket gilt inklusive der RMV-Mitnahmeregelung. 

Das heißt, montags bis freitags ab 19 Uhr und an Samstagen, 

Sonntagen und Feiertagen in Hessen ganztags können Sie 

einen weiteren Erwachsenen und beliebig viele Kinder unter 

15 Jahren kostenlos mitnehmen.

Ihr RMV-JobTicket – 
Ihr Vorteil

Stressfrei zur Arbeit 

Stress wegen zunehmender Staus, steigender Benzinpreise und fehlender Parkmöglich-

keiten gehört der Vergangenheit an. Das RMV-JobTicket ist die sichere und bequeme 

Alternative für Pendlerinnen und Pendler und sorgt für einen entspannten Weg zur Arbeit.

Mobil auch in der Freizeit 

Ihr RMV-JobTicket gilt rund um die Uhr im gesamten RMV-Gebiet – abends, am Wochen-

ende und im Urlaub. So sind Sie auch in der Freizeit bequem mit dem RMV-JobTicket unter-

wegs: z.B. zum Sport, zu Freunden oder zu Ausfl ügen. 

Günstig unterwegs

Das RMV-JobTicket bietet Ihnen einen Preisvorteil. Wer bereits öffentliche Verkehrsmittel für 

den Weg zur Arbeit nutzt, zahlt für das RMV-JobTicket in der Regel weniger als für die regu-

läre Monats- oder Jahreskarte. Auch wenn Sie bisher mit dem Auto kommen, sind Busse und 

Bahnen mit Sicherheit eine preislich attraktive Alternative. Neben den morgendlichen Staus 

vermeiden Sie auch Kosten für Benzin, Abnutzung und eventuelle Parkplatzgebühren.

Gut für das Klima

Außerdem leisten Sie mit der Nutzung Ihres 

RMV-JobTickets einen aktiven Beitrag 

zum Klimaschutz.  

3

hres 

Wo und wann gilt Ihr RMV-JobTicket Premium?

Beim RMV-JobTicket handelt es sich um eine Fahrkarte, die persönlich für jede Mitarbeiterin 

und jeden Mitarbeiter ausgestellt wird. Daher ist diese Fahrkarte nicht übertragbar. 

Das RMV-JobTicket Premium gilt im gesamten Verbundgebiet, und zwar in allen

RMV-Verkehrsmitteln.

Egal mit welchem Verkehrsmittel Sie unterwegs sein möchten – Bus, S-Bahn, Regionalzüge, 

Straßen- und U-Bahn – Sie dürfen alle nutzen. Und dies immer in der 2. Klasse, ganztägig, 

365 Tage im Jahr, im Urlaub, abends und an Wochenenden. Für beliebig viele Fahrten, ganz, 

wie Sie möchten.
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Beerfelden

Erbach

Bad König

Dieburg

Seeheim-Jugenheim

Darmstadt

Riedstadt

OffenbachLangen

Groß-Gerau

Wiesbaden

Mainz

Bad Schwalbach

Rüdesheim

Hofheim

Frankfurt

Idstein

Bad Camberg

Limburg
Weilburg

Usingen Friedberg

Bad 
Vilbel

Bad Homburg

Hanau

Maintal
Gelnhausen Bad Orb

Schlüchtern
Birstein

Büdingen

Nidda Gedern

Neuhof
Gersfeld

Fulda
Tann

Hünfeld

Schlitz

Lauter-
bach

Großen-
lüder

Grebenhain

Schotten

Alsfeld

Butzbach

Gießen

Marburg
Kirchhain

Homberg
(Ohm)

Lich

Mücke

Dillenburg

Driedorf

Biedenkopf

Wetter

Braunfels

Herborn

Gladenbach

Bischoffen

Wetzlar

Das RMV-Verbundgebiet – 
  unterwegs im ganzen Verbund mit Ihrem RMV-JobTicket Premium

Was bietet Ihr RMV-JobTicket außerdem?

 Mit einem RMV-JobTicket können Sie Aufpreiskarten für die Nutzung von IC- bzw. EC-Zügen 

 erwerben. Das heißt: Das RMV-JobTicket ist die Basiskarte und für die Nutzung von IC-/EC-

 Zügen kann eine zusätzliche sog. Aufpreiskarte preisgünstig dazugekauft werden. 

 Dies ist vor allem interessant für Fernpendler, die die schnelleren Fernzüge nutzen möchten.

 Wer einmalig oder regelmäßig die 1. Klasse nutzen möchte, kann einen 1.-Klasse-Zuschlag 

 kaufen – als Einzelfahrkarte oder als Zeitkarte.

 Wenn Sie das RMV-JobTicket bei einer Kontrolle vergessen haben, können Sie durch ein 

 nachträgliches Vorzeigen die Forderung über das erhöhte Beförderungsentgelt auf 

 7 Euro reduzieren.

 Wenn Sie das RMV-JobTicket verloren haben, können Sie sich ein Ersatzticket ausstellen 

 lassen.

 Wenn Ihr RMV-JobTicket als eTicket ausgegeben wird, profi tieren Sie wie alle Jahreskarten-

 inhaberinnen und -inhaber von attraktiven Carsharing-Angeboten und haben zum Beispiel 

 bei der Anmeldung und Buchung Vergünstigungen.

RMV-JobTicket und Datenschutz

Wenn Ihr RMV-JobTicket auf einer Chipkarte, dem eTicket RheinMain, ausgegeben wird, sind Ihre 

persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtstagsdatum in maskierter Form) 

verarbeitet worden. Dies erfolgt nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit und berücksichtigt 

die Anforderungen nach der DSGVO. Die Verarbeitung fi ndet in einem passwortgeschützten 

Bereich des vom RMV zur Verfügung gestellten Vertriebssystems (vHGS) statt. Sie haben die 

Möglichkeit, sich Ihre persönlichen Daten auf einem Kartenlesegerät bzw. einem RMV-Fahrkarten-

automaten mit eTicket-Funktionalität anzeigen zu lassen.
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Der RMV – 

 starke Leistung

Der RMV gehört zu den größten Verkehrsverbünden Europas. Im Verbundgebiet – dem Groß-

raum Rhein-Main – wohnen mehr als 5 Millionen Einwohner. Über 160 Verkehrsunternehmen 

sind im Verkehrsverbund für die Fahrgäste im Einsatz.

Der RMV bietet ein in sich abgestimmtes Angebot von Bus und Bahn aus einer Hand. 

Eine RMV-Fahrkarte gilt für jedes Nahverkehrsmittel im Verbund, also für Regionalzüge 

(RE, RB), S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. 

Dazu liefert Ihnen die RMV-App die passenden Verbindungen inklusive Liniennummer, 

Fahrzeiten und etwaiger Verzögerungen direkt auf Ihr Smartphone.
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Ihr neues RMV-JobTicket

Wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber ein neues RMV-JobTicket erhalten haben, dann können Sie 

sich persönlich bei den RMV-MobilitätsZentralen, über das RMV-Servicetelefon oder online 

auf www.rmv.de informieren, wo Sie mit Ihrem Ticket fahren dürfen.

Sollten Sie noch eine RMV-Jahreskarte besitzen, können Sie diese bei dem Verkehrsunter-

nehmen, bei dem Sie sie gekauft haben, zurückgeben, wobei für Sie der Preisvorteil der 

Jahreskarte bestehen bleibt und Sie diesen ausgezahlt bekommen.


